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1. Einleitung
Zweieinhalbtausend Jahre lang haben Phi-
losophen vergeblich nach dem Wesen des
›moralisch Guten‹ und der ›Begründung
der Moral‹ gesucht1. Die hier vorgestellte
vereinheitlichende Theorie der Ethik (VTE)
fängt dort an, wo diese Suche als vergeb-
lich erkannt worden ist. Die VTE ist eine
Theorie der Moral, die ohne das ›Gute‹
zu definieren und ohne Moral zu begrün-
den, entscheiden kann, welche Moral rich-
tig und welche falsch ist. Als Metaethik
beansprucht die VTE, ein Erklärungsmo-
dell zu sein für die unterschiedlichsten mo-
ralischen Institutionen wie moralische Wer-
te, moralische Gefühle, das Gewissen (Ab-
schnitt 3) oder konkurrierende ethische
Theorien wie Autoritätsethik, Gewissens-
ethik, Universalismus, Interessenethik, Dis-
kursethik (Abschnitt 4). Sie erklärt deren
Fehler, korrigiert sie oder zeigt, in welchen
Grenzen alte moralischen Institutionen und
Ethiken weiterhin gültig sind und angewen-
det werden können. Sie arbeitet mit Grund-
sätzen, die als ›problemlösende Vernunft‹
im wissenschaftlichen und alltäglichen Den-
ken gut bekannt und bewährt sind2 .
Die Arbeitsweise der VTE und die Prüfung
ihrer Erklärungs- und Substitutionskraft in
Bezug auf bisherige Ethiken soll hier in
komprimierter Form dargestellt werden3.
Konkurrierende Ethiken, und auch nur ei-
nige von ihnen, werden daher nur in ihren
Grundformen diskutiert. Diese Beschrän-
kung ist nötig, weil die Ethiken, den his-
torischen Weg der Wissenschaften miss-
achtend, sich nicht auf die eine wissen-
schaftliche Methode geeinigt haben4, son-
dern, dem Beispiel der Religionen folgend,
sich in unzählige Richtungen aufgespal-

ten haben, die zu diskutieren viele Bände
füllen würde. Wer die folgenden Grund-
sätze der VTE akzeptieren kann, wird kei-
ne Schwierigkeiten haben, deren kompa-
rative Methode auf jede beliebige Ethik
anzuwenden.

2. Grundsätze der vereinheitlichenden
Theorie der Ethik (VTE)
2.1 Komparativismus verdrängt das Be-
gründungsdenken
Das absolut Gute finden wir nicht, und
die Begründung des Guten oder der Ethik
brauchen wir nicht, wenn wir aktuelle Pro-
bleme lösen wollen. Das ist mit einem Ver-
gleich schneller erklärt als mit vielen Wor-
ten: Wenn eine Frau ein neues Kleid kau-
fen möchte, wird sie vor dem Kauf unge-
fähre Vorstellungen davon haben, was sie
sich wünscht, aber sie wird nicht im Vor-
aus herausfinden wollen, welches das ›gu-
te Kleid an sich‹ ist. Vielmehr wird sie Klei-
der vergleichen und aus dem vorliegen-
den Angebot das relativ beste auswählen
oder alle zurückweisen. Genauso machen
wir es mit Theorien in der Wissenschaft
und, wenn wir vernünftig sind, mit mora-
lischen Vorschlägen in der Ethik. Wir be-
enden die 2500 Jahre währende Grübelei
darüber, was das ›Gute‹ ist, und gehen
dazu über, komparativ unter den in Frage
kommenden Problemlösungen die relativ
beste auszuwählen:

A.0 Das relativ Beste ist dasselbe wie
das absolut Beste.
Das ist der Grundsatz des Komparativis-
mus. Bei einer gegebenen Zahl von Dingen
ist das vergleichsweise Beste logischer-
weise dasselbe wie das absolut Beste5. In
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der Ethik müssen wir daher nicht heraus-
finden, ob ein von Geiselnehmern gekaper-
tes Flugzeug zu stürmen absolut gut ist;
entscheidend ist nur herauszufinden, wel-
che der möglichen Alternativen unter den
gegebenen Umständen die bessere ist.
Für Vergleiche braucht man einen Maß-
stab. Dieser muss mit guten Argumenten
begründet werden, so wie man begründet,
warum beim Hausbau das Meter als Maß-
stab verwendet wird und in der Astrono-
mie das Lichtjahr. Ein Maßstab kann prak-
tisch oder unpraktisch sein, jedoch nicht
wahr oder falsch. Auf den Maßstab der
Moral komme ich in den Abschnitten 2.6
und 2.7 zurück. Vorher will ich zeigen,
wie der Komparativismus funktioniert, wie
man verschieden Ethiken vergleicht und
herausfindet, welche die bessere ist.

2.2 Kriterien des ethischen Komparati-
vismus
Dazu kann man sich der Bewährungskri-
terien bedienen, die Karl Popper für den
Theorienvergleich in den Naturwissen-
schaften herausgearbeitet hat6  und die
sich ihrerseits in den Wissenschaften seit
Jahrhunderten bewährt haben: Man ver-
gleicht jeweils zwei Theorien t2 und t1 an-
hand einer Reihe von Kriterien, die erlau-
ben, die bessere von der schlechteren Theo-
rie zu unterscheiden. Da diese Kriterien
aus der Wissenschaftstheorie kommen,
sind sie kein Bestandteil der einen oder
anderen Ethik, enthalten somit keine Vor-
entscheidungen für eine bestimmte Ethik. Im
Folgenden werden die wichtigsten Beur-
teilungskriterien an einem Beispiel aus der
Wissenschaft illustriert: tKugel steht für ›Die
Erde ist eine Kugel‹ und tScheibe steht für
›Die Erde ist eine Scheibe‹. Warum ist die
Kugeltheorie der Scheibentheorie überle-
gen?

2.2.1 tKugel erklärt alles, was tScheibe erklärt,
sofern es richtig war: in kleinen Gebieten
(Stadtplan) liefern beide die gleichen Er-
gebnisse.
2.2.2 tKugel hat größere Erklärungskraft als
tScheibe: sie erklärt mehr als nur die Lage
der Orte, z.B. auch den Sonnenauf- und
den Sonnenuntergang.
2.2.3 tKugel ist allgemeiner und hat daher
einen größeren Anwendungsbereich als
tScheibe: sie gilt für kleine und beliebig gro-
ße Flächen.
2.2.4 tKugel ist präziser als tScheibe: die
Winkelsumme von Dreiecken ist größer
als 180 Grad.
2.2.5 tKugel erklärt den Anwendungsbereich
von tScheibe: kleine Kugelflächen sind nähe-
rungsweise zwei-dimensional.
2.2.6 tKugel erklärt die Fehler von tScheibe: bei
ebenen Landkarten müssen größere Stre-
cken (besonders auf See) in die Irre führen.
2.2.7 tKugel hat dort Erfolg, wo tScheibe ver-
sagt: bei Weltumseglungen.
2.2.8 tKugel macht neuartige Prüfungen
möglich, die bei tScheibe nicht möglich sind:
die Erklärungen von Sommer und Winter,
Tag und Nacht lassen sich nachprüfen.
2.2.9 tKugel ist einfacher als tScheibe: ein Glo-
bus statt vieler unzulänglicher Projektions-
arten.
Später zeigen wir, dass die VTE, gemes-
sen an diesen Kriterien, anderen Ethiken
überlegen ist. Zurück zur Aufzählung wei-
terer Grundsätze der VTE.

2.3 Vernunft als Problemlösungsmethode
Die VTE knüpft an das andernorts be-
schriebene vernünftige Problemlösungs-
verhalten der Wissenschaften und des All-
tagsdenkens an7, das seit einiger Zeit den
Status des Selbstverständlichen erreicht hat8.
Das universale rationale Problemlösungs-
schema lautet:
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A.1.1 Problem entdecken und analy-
sieren.9

A.1.2 Viele Lösungsalternativen vor-
schlagen.10

A.1.3 Deren Konsequenzen prüfen.
A.1.4 Die beste Problemlösung aus-
wählen (die mit den wenigsten falschen
und den meisten richtigen Konsequen-
zen).
A.1.5 Dabei alle vernetzten Probleme
beachten.11

A.1.6 Alle Betroffenen berücksichti-
gen.12

A.1.7 Das Problem besser kennenler-
nen: A.1.1-A.1.6 wiederholen!13

Eine trivial klingende und doch in der Ethik
häufig missachtete Konsequenz aus A.1.1-
A.1.7 ist:
A.1.8 Andere Problemlage, andere
Problemlösung. Gleiche Problemlage,
gleiche Problemlösung.
Ändert sich die Problemlage, wird im All-
gemeinen auch die Problemlösung eine
andere sein. Beispielsweise hörte die mo-
ralische Verurteilung der Geburtenreglung
auf, eine akzeptable Problemlösung zu
sein, als die Kindersterblichkeit aufgrund
medizinischer Fortschritte nicht mehr durch
eine hohe Reproduktionsrate ausgeglichen
werden musste.

2.4 Abbruch argumentativer Begründun-
gen bei Unproblematischem
Die alte irreführende Leitidee ›Führe dei-
ne Argumente und Rechtfertigungen auf
sichere Sätze zurück!‹ wird ersetzt durch
den neuen Leitsatz:
A.2 Führe deine Argumente und Recht-
fertigungen auf unproblematische Sät-
ze zurück!
Da es keine sicheren Begründungen gibt14,
ist es besser, sich auf Sätze zu stützen,
die zurzeit als ›wissenschaftlich geprüft‹

und ›wahrscheinlich wahr‹ gelten: auf zur-
zeit unproblematische Sätze15.
Mit diesem argumentativen Begründungs-
abbruch arbeiten wir auch in der Moral.
Das nie endende Fragen, wie wir das Gute
unwiderlegbar begründen können, brau-
chen wir nicht zu beantworten, denn wir
wissen etwas ganz Unproblematisches:
was kein gutes Leben ist und was eine
Verschlechterung des Lebens bedeutet.

2.5 Die ›ab statu quo Methode‹ in der
Ethik
In der Ethik sollten wir immer
A.3 von tatsächlichen und wichtigen
Problemen ausgehen
und die bessere Lösung suchen, es sei denn,
dass wir historische Studien betreiben. Zu
den tatsächlichen Problemen gehören auch
solche, über die wir uns noch nicht ganz
im Klaren sind, die wir noch erforschen
müssen. Was nie zum Erfolg geführt hat,
ist die ›ab initio16  Methode‹: eine Argu-
mentationskette zu finden vom ersten
Schritt hin zur Moral bis zum aktuellen
Problem. Beispielsweise wurde vorge-
schlagen, die Tatsache zum Ausgangs-
punkt zu nehmen, dass kein Mensch ohne
Selbstwiderspruch gegen das Argumen-
tieren argumentieren könne. Damit sei der
erste ›handlungsreflexive‹ Schritt zu einer
ab initio sicher begründeten diskursethi-
schen Moral17  getan, der sich niemand
ohne ›performativen Selbstwiderspruch‹18

entziehen könne19.
In der VTE gehen wir vom heutigen Zu-
stand aus, ›ab statu quo‹, und suchen für
die zurzeit drängenden Probleme die zur-
zeit beste Lösung (mit A.1.1-A.1.7). Da-
bei stützen wir uns auf zurzeit unproble-
matische Argumente (A.2).
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2.6 Das Ziel der Moral
Moralische Problemlösungen kann man
nur komparativ beurteilen, wenn man ei-
nen Maßstab besitzt, mit dem man die
bessere Lösung misst. Dazu müssen wir
wissen, was das Problem ist, das mit Mo-
ral gelöst werden soll, also welches Ziel
die Moral hat20. Wo ein Ziel ist, kann man
feststellen, ob man ihm näherkommt21.
Um das Ziel der Moral zu entdecken, ver-
setzen wir uns in die Lage eines Soziolo-
gen, der die Menschen beobachtet. Dann
finden wir unter vielem anderen, dass Men-
schen nach einem besseren individuellen
Leben und einem besseren Zusammenle-
ben suchen und dafür bestimmte, typische
Mittel einsetzen:
A.4 Das Ziel der Moral ist die Verbes-
serung des individuellen Lebens und
des sozialen Zusammenlebens mit Hil-
fe typischer Mittel, den ›moralischen
Institutionen‹.
›Moralische Institutionen‹ sind Maximen
wie ›Schade niemandem! Hilf, wo du
kannst!‹; Regeln wie die Goldene Regel:
›Was du nicht willst, das man dir tu’, das
füge keinem andern zu‹; Traditionen wie
das Verbot von Sonntagsarbeit; geneti-
sche Anlagen wie Kinderfreundlichkeit,
Fremdenhass, Liebe zum eigenen Volk;
bestimmte, ›moralisch‹ genannte Gefühle
wie Gewissensbisse, Reue, Schuld, Näch-
stenliebe oder Mitleid; Gesetze, die Strafe
androhen; oder Auswahlkriterien wie der
Kategorische Imperativ ›Lass nur solche
Handlungen zu, von denen du wollen
kannst, dass ihre Maxime Gesetz für alle
sein könnten‹.
›Verbesserungen des Lebens‹ gibt es vie-
le. Wir ordnen der Moral nur Bereiche zu,
in denen Probleme auftauchen, die mit der
Überwindung von Egozentrismus und
Egoismus, mit Kooperation, Hilfeleistung,

Schadenabwendung, Rücksichtnahme
und einer minimalen gegenseitigen Bere-
chenbarkeit zu tun haben.
Da sich diese Charakterisierung weitge-
hend mit der Alltagsvorstellung von Mo-
ral deckt, ist es nicht weit hergeholt, die-
ses Projekt ›Moral‹ zu nennen und das
wissenschaftliche Nachdenken darüber
›Ethik‹. Der Einfachheit halber sagen wir,
Moral hat das Ziel, mit den eben charak-
terisierten Mitteln in den angegebenen Pro-
blembereichen das individuelle Leben und
das Zusammenleben der Menschen zu
verbessern22. Natürlich hat die Moral kein
Ziel. Nur Menschen können Ziele verfol-
gen. Und viele Menschen verfolgen das
Ziel, mit bestimmten typischen Mitteln das
individuelle Leben und das gesellschaftli-
che Zusammenleben zu verbessern. Die-
ses Projekt nennen wir ›Moral‹.

2.7 Der Maßstab der Wissenschaft und
der Maßstab der Ethik
Wenn Ethik alle moralischen Problemlö-
sungen an Hand eines selbst gewählten
Maßstabes bewertet, ist sie dann nicht eine
wertende und keine erkennende Wissen-
schaft23? Schauen wir uns im Vergleich die
Verhältnisse bei anderen Wissenschaften
an. Niemand bezweifelt, dass Agrarwis-
senschaft eine empirische Wissenschaft
ist. Die Unterschiede zur Ethik sind nicht
so groß wie es auf den ersten Blick schei-
nen mag. Sie liegen nicht in der Methode,
sondern im Arbeitsgebiet.
(1a) Die Agrarwissenschaft sagt: Blumen
gedeihen besser, wenn sie Licht, Wasser
und bestimmte Mineralien bekommen. Das
ist empirisch prüfbar. (1b) Die Ethik sagt:
Menschen leben besser, wenn sie in ei-
nem Rechtsstaat leben, in dem Konflikte
mit Argumenten statt mit Gewalt gelöst
werden. Das ist empirisch prüfbar.
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(2a) ›Besser‹ bedeutet bei Blumen: nicht
krank werden, nicht dahinwelken, reich-
lich blühen,... (2b) ›Besser‹ bedeutet bei
Menschen: nicht krank werden, nicht da-
hinwelken, reichlich Lebensfreude zei-
gen,...
(3a) Die Agrarwissenschaft sagt nicht: Blu-
men sollen besser gedeihen. (3b) Ethik als
Wissenschaft sagt nicht: Menschen sol-
len besser leben und besser zusammen
leben.
(4a) Die Agrarwissenschaft sagt nur: Wenn
du Blumen besser gedeihen lassen willst,
musst du die Maßnahmen xyz durchfüh-
ren. (4b) Ethik als Wissenschaft sagt nur:
Wenn du das Leben und Zusammenleben
der Menschen verbessern willst, musst du
die Maßnahmen xyz durchführen.
(5a) Die Agrarwissenschaft kann empirisch
und objektiv nachprüfbar feststellen, ob
die eingesetzten Mittel geeignet sind, dem
vorgegebenen Ziel näherzukommen. (5b)
Die Ethik kann empirisch und objektiv
nachprüfbar feststellen, ob die eingesetz-
ten Mittel geeignet sind, dem vorgegebe-
nen Ziel näherzukommen24.
(6a) Deshalb ist, obgleich sie ihr Ziel nicht
selbst bestimmt, Agrarwissenschaft eine
empirische Wissenschaft. (6b) Deshalb
ist, obgleich sie ihr Ziel nicht selbst be-
stimmt, Ethik eine empirische Wissen-
schaft.
Aus Beobachtungen können wir in beiden
Fällen feststellen, wie Pflanzen beziehungs-
weise Menschen besser leben und was in
diesem Sinn ihre Ziele sind. Aus Beobach-
tungen können wir in beiden Fällen fest-
stellen, welche Mittel besser und welche
schlechter geeignet sind, diese Ziele zu er-
reichen.
Ist das nicht ein Verstoß gegen das ›Hu-
mesche Gesetz‹, wonach aus dem Sein
niemals ein Sollen folgt25, also auch aus

Beobachtungen keine ethischen Forderun-
gen? Es ist kein Verstoß, weil wir einen
ethischen Hilfssatz verwendet haben. Wir
setzen voraus, dass eine wissenschaftli-
che Ethik ein Ziel verfolgt, nämlich das
Ziel, das menschliche Zusammenleben mit
Maximen, Regeln usw. verbessern zu wol-
len. Die Agrarwissenschaft verfolgt das
Ziel der Verbesserung der Landwirtschaft.
Entsprechend verfolgen auch die Grundla-
genwissenschaften Physik, Chemie und
Biologie ein Ziel, nämlich das der richti-
gen Darstellung der Wirklichkeit, also das
Ziel der Annäherung an die Wahrheit. Auch
dieses Ziel kann man nicht wissenschaft-
lich begründen; auch dieses Ziel wird als
unproblematischer Maßstab für Wertaus-
sagen innerhalb dieser Wissenschaften
vorausgesetzt.

2.8 Moral begründen ist leicht, Moral
durchsetzen schwer
Die Begründung von Moral ist einfach und
unproblematisch. An der heutigen Moral
gibt es sicher etwas zu kritisieren und zu
verbessern. Dazu muss man verstehen, was
die Menschen innerhalb dieses Projektes
tun, welche Ziele sie mit welchen Mitteln
anstreben (A.4). Erreichen die Menschen
diese Ziele? Wie sind die zurzeit benutz-
ten Mittel zur Erreichung der Ziele der
Moral zu rechtfertigen? Sind sie fehlerfrei?
Haben sie untragbare Konsequenzen? Gibt
es bessere Alternativen? Welche Mittel sind
geeignet, neuartigen Verschlechterungen
des Zusammenlebens (verursacht durch Spe-
kulation von Banken, Unternehmen und
Privatleuten; durch Rassisten, Terroristen
usw.) moralisch entgegenzuwirken?
Die meisten Ethiken gehen davon aus,
dass die Begründung der Moral und des
Moralprinzips schwierig sei. Sie ist aber
nur dann schwierig und sogar unmöglich,
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wenn man mit der logisch zwingenden
Begründung des grundlegenden Moral-
prinzips gleichzeitig auch das Durch-
setzungsproblem lösen möchte. Wer das
glaubt, begeht den
A.5 Begründungsfehlschluss der Ethik.
Arthur Schopenhauer hatte zwar diesen
Begriff nicht eingeführt, aber diesen Kar-
dinalfehler fast aller Ethiker – Kant einge-
schlossen – mit sarkastischer Deutlichkeit
gegeißelt. Vergebens. Wohl auch deshalb
vergebens, weil er das Wort ›Begründen‹
für den Nachweis der emotiven Kraft ver-
wendete, die uns zum Handeln bewegt,
und dieses ›Begründen‹ für äußerst schwie-
rig hielt. Damit schickte er ungewollt Le-
gionen Ethiker auf den falschen Weg, die
sein »Moral begründen ist schwer« als Her-
ausforderung missverstanden und nichts
lieber taten, als in immer neuen, kunstvol-
len, an der Grenze der Verstehbarkeit jon-
glierenden Variationen eine Begründung
nach der anderen vorzulegen26, statt den
Antrieb zu ›begründen‹, der ihr Moralprin-
zip in eine Handlung umsetzt. In der argu-
mentativen Begründung des Moralprinzips
sah Schopenhauer kein Problem; in des-
sen Durchsetzung jedoch das größte aller
ethischen Probleme.27

2.9 Das Einsetzen in den ›rationalen
Rahmen‹
Nicht das sichere Fundament der Moral
zu begründen, sondern die vorherrschen-
de Moral zu verbessern, ist die Aufgabe der
Ethik (A.3 und A.4). Ethikbegründungen
sind der Anlass unschlichtbarer und daher
endloser Streitigkeiten unter den Moral-
philosophen. Verbesserungen hingegen
sind empirisch nachprüfbar. Wenn bei-
spielsweise jemand als neue Berufsmoral
vorschlägt ›Wer Verantwortung trägt, soll
im Fall einer Fehlentscheidung immer mit

persönlichen Nachteilen belastet werden‹,
kann zwar dieser Satz selbst weder wahr
noch falsch sein, doch lässt er sich leicht
in einen empirisch prüfbaren Satz umwan-
deln:
A.6 Durch die rationale Einrahmung
›Die moralische Institution X wird das
individuelle Leben oder das soziale Zu-
sammenleben verbessern‹ entsteht ei-
ne objektiv prüfbare Theorie, die wahr
oder falsch sein kann und die uns in
diesem Sinne objektiv richtige von ob-
jektiv falschen moralischen Institutio-
nen unterscheiden lässt.
X kann der eben genannte Vorschlag zu
einer neuen Berufsmoral sein oder das
schlechte Gewissen, das einer hat, wenn
er andere betrügt; der Kategorische Im-
perativ oder die Goldene Regel; eine mo-
ralische Empfehlung, die aus der Univer-
salisierungs-, Interessen- oder Diskursethik
folgt; usw. Die moralische Institution X
ist in diesem Rahmen empirisch prüfbar.
Eine solche empirisch-wissenschaftliche
Ethik funktioniert deshalb, weil zuvor ein
Ziel der Moral definiert wurde (A.4). Die-
ses Ziel wird in der sozialen Wirklichkeit
vorgefunden; die wissenschaftliche Ethik
muss es formulieren, aber nicht begrün-
den28.

2.10 Trennung von moralischen Werten
und Werten der Lebensweise
A.7 Unterscheidung von moralischen
Werten und Werten der Lebensweise
A.7.1 Moralische Werte sind Problem-
lösungsstrategien
Werte der Moral und Werte des Lebens
sollten stets sorgsam unterschieden wer-
den. Moralische Werte sind Problemlö-
sungstrategien, die im Sinne von A.6 als
objektiv richtig oder falsch beurteilt wer-
den können. Werte des Lebens hingegen,
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die sich in Liebe, Leidenschaften und In-
teressen äußern, sind keine moralischen
Problemlösungsstrategien. Sie bringen die
Probleme erst in die Welt und bereichern
unser Leben, denn ein Leben ohne Pro-
bleme wäre langweilig und unerträglich.
Falls Lebenswerte moralische Probleme
aufwerfen, lassen sie sich dem rationalen
Problemlösungsverfahren A.1.1-A.1.7
unterwerfen und können korrigiert werden.
Glück und Unglück gibt es in genauso vie-
len Varianten wie Menschen auf der Erde.
Glück im Ganzen optimieren zu wollen
setzt eine Kenntnis voraus, die niemand
haben kann29. Tausende Ratgeber, Reli-
gionen und psychologische Schulen hel-
fen uns, glücklich zu sein oder wenigstens
nicht unglücklich. Daher kann die Ethik
sich auf die Aufgabe beschränken, typisch
moralische Probleme des individuellen und
sozialen Zusammenlebens zu lösen. Die-
se Aufgabe ist so groß, dass man sie bes-
ser von den methodisch ganz anders vor-
gehenden Glückslehren (Eudämonismus)
trennt:
A.7.2 Ethik ist kein Eudämonismus.

2.11 Fünf Hauptprobleme der Moral
Um unkritische und naive Ansätze zu ver-
meiden, lösen wir moralische Probleme im
ersten Schritt immer mit Hilfe des Vernunft-
schemas A.1.1-A.1.7 und finden die
A.8.1 Vernunftoptimale Lösung,
eine Art Nulllösung für den idealen und
daher fiktiven Fall, dass die betroffenen
Menschen diese Lösung in entsprechende
Handlungen umsetzen, ohne dass diese
Umsetzung neue Probleme aufwirft. In der
Praxis ist diese Lösung selten ausreichend,
weil die Moral zusätzliche Probleme zu
lösen hat, nämlich die andernorts ausführ-
licher30  behandelten ›Metaprobleme‹ oder
›Hauptprobleme‹ (A.8.2-A.8.5), die über

A.8.1 hinaus unabhängig vom aktuellen
Problem immer auftauchen:
A.8.2 Durchsetzungsproblem
Haben wir die Lösung nach A.8.1 gefun-
den, stehen wir vor dem Durchsetzungs-
problem aller individuellen oder politischen
Moral: Wie bewegt man Menschen dazu,
das meist auf der Hand liegende morali-
sche Beste zu tun?
A.8.3 Werte der Lebensweise (›Le-
benswerte‹)
Besonders utilitaristische Lösungen mo-
ralischer Probleme (z.B. wenigen Menschen
schaden, wenn es einer großen Mehrheit
nutzt) sind oft deshalb falsch, weil unsere
Lebensweise (z.B. keine Sklaven halten,
auch wenn das insgesamt nützlich wäre)
nicht als Konstante berücksichtigt wurde.
Natürlich kann man auch über Lebenswei-
sen rational diskutieren, wenn sie zu viele
moralische Probleme aufwerfen.
A.8.4 Alte Moral
Kaum eine moralische Problemlösung kann
den Konflikt mit traditioneller und gene-
tisch verankerter Moral vermeiden. Da die-
se wegen ihrer festen seelischen Veranke-
rung nicht schnell veränderbar ist, muss
sie in der gesamten Problemlösung berück-
sichtigt werden. Rationale Problemlösun-
gen müssen beispielsweise auf religiöse
Gefühle Rücksicht nehmen (etwa bei La-
denöffnungszeiten am Sonntag), wenn sie
zusätzliche Probleme aufwerfen und nur
langfristig verändert werden können. Die
optimale Lösung nach A.1.1-A.1.7 kann
dadurch verfehlt werden.
A.8.5 Strategische Verkürzung
Die rationale Problemlösung A.1.1-A.1.7
ist oft langwierig, sie erfordert viel Wissen
und Fantasie. Im praktischen Leben er-
kennen wir schnell die Struktur einer Hand-
lung, und die passende moralische Regel
fällt uns wie von selbst ein. Solche Re-
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geln (wie ›Was, wenn das jeder täte?‹,
›Hör’ auf dein Gewissen!‹) oder auch mo-
ralischen Gefühle (wie Abscheu gegenüber
Missgestaltetem) können allerdings auch
manchmal irreführend sein. Doch sind sie
schnell zur Hand und oft so einfach, dass
selbst Kinder sie verstehen und richtig an-
wenden. Bei der Erfindung neuer morali-
scher Institutionen und bei der morali-
schen Beurteilung von Handlungen müs-
sen diese ›strategischen Verkürzungen‹31

als Grund für die Abweichung von der
idealen Problemlösung nach A.1.1-A.1.7
berücksichtigt werden.
Die fünf Metaprobleme der Moral (A.8.1-
A.8.5) sind nicht unabhängig voneinander.
Für die Gesamtlösung muss, ähnlich wie
bei den Wirtschaftszielen des magischen
Fünf- oder Sechsecks, bei jeder morali-
schen Entscheidung – bewusst oder unbe-
wusst – ein optimaler Kompromiss ge-
funden werden32.

2.12 Kritischer Realismus
Der Realismus, wie wir ihn als ›kritischen
Realismus‹ aus den Wissenschaften ken-
nen33, nimmt an, dass wir in einer von uns
unabhängigen Welt leben, zu der auch un-
ser Bewusstsein und unsere Gefühlswelt
gehören. Mein eigener Hunger ist darin
etwas anderes als das Wissen, dass je-
mand anderes Hunger hat. Aus der Sicht
des Realisten und Wissenschaftlers ist je-
doch der Hunger des einen und der Hun-
ger des anderen derselbe. Ob wir diesen
Realismus akzeptieren, ist offenbar eine
ethische Entscheidung. Denn jeder kann
die naive egozentrische Vorstellung pfle-
gen, er oder sie sei das Zentrum der Welt.
Allerdings kollidiert dieser Egozentrismus
dauernd mit der Wirklichkeit. Realist zu
sein ist, neben der Entscheidung zur Ver-
nunft (A.1.1-A.1.7), die wichtigste und

folgenreichste Entscheidung in der Ethik
und in unserem Leben:
A.9 Der Realismus in der Ethik über-
windet den Fehlschluss des Egozentris-
mus.
Wo der Realismus selbstverständlich ist,
liefert er in der Ethik keine zusätzliche Er-
kenntnis, weil er uns nur von einer Illusi-
on befreit. Er stellt die subjektiven Gefühle
individueller Menschen als Tatsache in
Rechnung, bewertet aber, wenn kein be-
sonderer Grund vorliegt, das Gefühl des
einen nicht höher als das des anderen.
Aus realistischer Sicht sind Instruktionen
wie die so genannten Universalisierungen,
der Kategorische Imperativ und die Gol-
dene Regel geeignete Hilfsmittel, den illu-
sionären Egozentrismus zu überwinden
und eine realistische Position einzuneh-
men; denn sie ermöglichen den Perspekti-
venwechsel. Solche Regeln sind wertvoll,
wo der Realismus noch nicht Fuß gefasst
hat: die ›Goldene Regel‹ für Kinder und
die ›Universalisierungen‹ für Moralphilo-
sophen.

2.13 Berücksichtigung, nicht Beteiligung
aller Betroffenen
In der in Deutschland einflussreichsten
akademischen Ethik, der Diskursethik,
spielen fiktive ideale Diskussionsbedin-
gungen und die »Zustimmung aller Betrof-
fenen«34  eine große Rolle.
Dieser Glaube, Entscheidungen seien ver-
nünftiger, wenn die Betroffenen mitent-
scheiden, ist falsch. Beispielsweise wür-
den bei einer Geiselnahme die Opfer an
Bord des entführten Flugzeuges niemals
für dessen Stürmung plädieren, wenn die
Aussichten auf Erfolg klein sind. Ein
Staatsmann dagegen, der alle Betroffenen
berücksichtigt, also nicht nur die derzeiti-
gen Geiseln, sondern auch mögliche zu-
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künftige, kommt zu einer Lösung, die mit
dem Alltagsdenken und unserem Problem-
lösungsverfahren besser übereinstimmt. Er
kann die objektiv bessere Lösung finden,
wenn er die Geiseln an Bord berücksich-
tigt, aber nicht selber mitentscheiden lässt.
Die VTE verlangt daher nur, alle Betroffe-
nen zu berücksichtigen (A.1.6). Jemand,
der nicht betroffen ist und sich wissen-
schaftlicher Objektivität zu bedienen weiß,
kann das am besten leisten.
A.10 Realistische Ethik verlangt die
Berücksichtigung, nicht die Mitent-
scheidung der Betroffenen.
Leicht einzusehen ist diese Vorgehenswei-
se auch deshalb, weil man z.B. zukünfti-
ge Generationen nur berücksichtigen, aber
nicht selber befragen kann. Fiktive, ideale
und illusionäre Entscheidungssituationen
werden in der VTE durch Wissen und
problemlösendes Nachdenken ersetzt.

2.14 Zwei Humesche Gesetze
In der Ethik lassen sich Fehler der Art
›Alles Unnatürliche ist schlecht‹ leicht ver-
meiden, wenn man folgenden Satz verin-
nerlicht35:
A.11 Das Zweite Humesche Gesetz:
Aus dem Sein folgt kein Sollen.
Aus deskriptiven Sätzen (z.B. Naturbe-
schreibungen) folgen keine präskriptiven
Sätze. Die Natur kann uns nicht sagen,
was wir tun sollen. Die Tatsache, dass mo-
ralisches Verhalten zum Teil genetisch an-
gelegt ist (wie der Fremdenhass oder eine
gewisse Opferbereitschaft für den eige-
nen Stamm), hat etwas physisch Zwingen-
des, aber nichts logisch Zwingendes.
Ebenso wichtig ist
A.12 Das Dritte Humesche Gesetz:
Vernunft allein kann keine Handlung
bewirken.
Die Vernunft kann uns zwar sagen, was

wir tun sollen (nach A.1.1-A.1.7), aber
damit ist das wichtigste Problem der Ethik
noch nicht gelöst: Wie werden wir dazu
gebracht, das zu tun, was wir tun sollen
(A.8.2)? Ohne emotiven Antrieb bewirkt
Vernunft nichts36. Dem entspricht Scho-
penhauers Trennungsthese: Mit der Auf-
stellung des Moralprinzips ist noch lange
nicht für dessen Durchsetzung gesorgt37.

2.15 Aus der Logik folgt keine Ethik
Von Kant bis Habermas spielen in der
Ethik formale Prinzipien und Überlegun-
gen eine zunehmend größere Rolle. Der
Glanz der Logik täuscht allerdings leicht
über das hinweg, was sie inhaltlich Neu-
es zur Ethik aussagen kann, nämlich nichts:
A.13 Aus der Logik folgt kein Sollen38.
In der Ethik und im Recht suchen wir nach
möglichst allgemeinen Sätzen, damit sie
in einem breiten Anwendungsbereich gel-
ten können. ›Das soll für alle gelten‹ (z.B.
der Verbotssatz ›Du sollst nicht stehlen!‹)
ist die moralische und juristische Konstruk-
tionsvorschrift für Regeln und Gesetze.
Ob sie diese Allgemeinheit tatsächlich be-
sitzen, muss empirisch geprüft werden.
Jedes Richterurteil ist eine solche Prüfung
des Gesetzes; denn in jedem Fall könnte
sich erweisen, dass das Gesetz völlig inak-
zeptable Ergebnisse liefert39. Es war dann
nicht so allgemein gültig wie wir gedacht
hatten40. Das Gleiche gilt für die Ethik.
Keinesfalls dürfen wir im »Argument der
Verallgemeinerung das fundamentale Prin-
zip der Moral«41 sehen. Der Grund dafür,
dass ›Ich darf stehlen!‹ sich ethisch nicht
universalisieren lässt, liegt nicht in der Lo-
gik der Universalisierung42, sondern dar-
an, dass das Ziel der Moral (A.4) verfehlt
wird. Ein Satz wie ›Ich darf Rücksicht auf
Schwächere nehmen‹ ist universalisierbar.
Die Logik weiß nicht, was ›Stehlen‹ und
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was ›Rücksicht nehmen‹ ist. Die Logik
kann niemals gehaltserweiternd43  sein und
daher auch niemals den empirischen Teil
der Problemanalyse und des Problemlö-
sungsverfahrens (A.1.1-A.1.7) ersetzen.

3. Die VTE erklärt moralische Insti-
tutionen
Die VTE erklärt alle moralischen Institu-
tionen (wie Werte und Maximen) und alle
moralischen Phänomene (wie Gewissen,
Reue, Recht, Religionen) als Problemlö-
sungen im individuellen Leben und im so-
zialen Zusammenleben. Im Folgenden wird
an einigen Beispielen skizziert, wie die VTE
an solche Erklärungen herangeht44. In der
hier gebotenen Kürze kann die Frage nicht
beantwortet, aber wenigstens provoziert
werden, wie andere Ethiken, etwa der Uti-
litarismus, der Universalismus, die Autori-
tätsethik, die Gewissensethik, die Interes-
senethik, die Diskursethik usw. diese In-
stitutionen erklären würden.

3.1 Moralische Institutionen wie morali-
sche Werte, Maximen, Regeln, Verbote,
moralische Gefühle, Traditionen, Bräuche
usw. werden in der VTE als Versuche ge-
deutet, Probleme des Lebens und Zusam-
menlebens zu lösen. Als soziale Tatsachen
sind sie der Erkenntnis zugänglich. Inhalt-
lich haben sie den Charakter von Vorschlä-
gen oder Problemlösungsstrategien. Als
solche können sie weder als wahr noch
als unwahr erkannt werden. Aber in den
›rationalen Rahmen‹ (A.6) gestellt, kann
es wahr oder unwahr sein, dass sie uns
dem Ziel der Moral (A.4) näherbringen
oder eben nicht. So werden sie objektiv
überprüfbar und sind dann in diesem Sin-
ne ›richtig‹ oder ›falsch‹.

3.2 Objektive moralische Werte (wie Tap-
ferkeit) sind als Problemlösungsstrategien
reale Objekte in einer sozialen Wirklich-
keit. Sie sind ›objektiv‹ auch in dem Sin-
ne, dass jeder, der die rationale wissen-
schaftliche Methode beherrscht, sie dar-
aufhin prüfen kann, ob sie die aktuellen
Probleme (Überwindung schwieriger Le-
bensprobleme) besser lösen als jede be-
kannte Alternative.

3.3 Moralische Werte sind insofern rela-
tive Werte, als sie sich von Zeit zu Zeit
und von Gesellschaft zu Gesellschaft wan-
deln, wenn sich die Problemlage ändert
(A.1.8). Es kann objektiv geprüft werden,
ob sie in einer anderen Kultur oder in ei-
ner anderen Zeit die beste Problemlösung
waren.

3.4 Sie sind universelle Werte, wenn sie
Probleme lösen, die alle Menschen in glei-
cher Weise haben (nicht gefoltert, nicht
grundlos bestraft werden wollen usw.). Die
wichtigsten dieser Werte sind in der UN-
Charta der Menschenrechte festgeschrie-
ben.

3.5 ›Werteverfall‹ und ›Umwertung aller
Werte‹ bedeuten, dass traditionelle Werte
(wie Mannesehre, Nationalismus usw.) in
veränderten Problemsituationen als Problem-
lösungsstrategien versagen und durch neue
Strategien ersetzt werden müssen (A.1.8).

3.6 Mit dem Streit über ›unwertes Leben‹,
den Utilitaristen wie Peter Singer und Mi-
chael Tooley geführt haben, um Sterbehilfe
und Tötung von Leben, das »weniger le-
benswert« ist45, zu diskutieren, machten
sie es ihren Gegnern leicht, sie – zu Un-
recht – in die Nähe nationalsozialistischer
Euthanasieprogramme zu rücken. Da der
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Wert von Menschenleben nicht bestimmt
und nicht verglichen werden kann, muss
man anders vorgehen. Nicht zu bestreiten
ist, dass es Behinderungen und schwere
Krankheiten gibt, die den Betroffenen gra-
vierende Probleme bereiten. Jedes Problem
lässt sich rational diskutieren; der Wert des
Menschenlebens nicht. Mit der VTE kann
man herausfinden, ob in manchen Fällen
aktive Sterbehilfe insgesamt mehr Proble-
me löst als sie neue in die Welt bringt. Die
genaue Problemanalyse (A.1.1), die Un-
tersuchung von Lösungsalternativen (A.1.2),
das Berücksichtigen aller Betroffen (A.1.6)
und der vernetzten Probleme (A.1.5) lässt
sich durch kein anderes Verfahren abkür-
zen. Die Lösungen dieser Probleme sind
von Nichtbetroffenen objektiv nachvoll-
ziehbar.

3.7 Das Gewissen löste lange Zeit, ähn-
lich wie der Gott der Religionen, das Durch-
setzungsproblem (A.8.2) dadurch, dass
es auch in unbeobachtbaren Situationen,
fern von jeder gesellschaftlichen Kontrol-
le, die böse Tat verhinderte. Aber es hat
noch eine alltäglichere Aufgabe: Da wir uns
aus einer Sache ›ein Gewissen machen
können‹ (jemanden im Altersheim besu-
chen), dient es auch zur späteren Durch-
setzung (A.8.2) von Vorhaben, für deren
Erledigung wir im Augenblick keinen An-
trieb fühlen. Das selbst gemachte Gewis-
sen, auch das ›Kleine Über-Ich‹ genannt,
quält uns, wenn wir die Aufgabe immer
wieder verschieben46. Die VTE erklärt
weiterhin, warum das individuelle Gewis-
sen – wie bei Kant und Popper – so hoch
geschätzt wird, obgleich es auch fanati-
schen Gewissenstätern den Handlungs-
impuls liefert: wegen der guten Lösung des
Durchsetzungsproblems (A.8.2)47.

3.8 Unterlassen und Handeln. Helfe ich
nicht, obgleich ich es könnte, vermehre
ich die Probleme dieser Welt, was nach
A.1.1-A.1.7 unvernünftig ist. Unterlassen
ist Handeln. Für ›Unterlassen‹ ist das ra-
tionale Problemlösungsverhalten dasselbe
wie für das ›Handeln‹ (A.1-A.13). Aber
es gibt eine wesentliche Asymmetrie: In
jedem Augenblick könnten wir einen klei-
nen Betrag auf ein Spendenkonto über-
weisen oder anderen Menschen eine Hilfe
sein. Die Zahl unserer Unterlassungen ist
unendlich, die Möglichkeit zu handeln end-
lich. Warum trifft uns nicht tausendfach
die Schuld unterlassener Hilfeleistung? Das
hängt mit den vernetzten Problemen (A.1.5)
zusammen und mit der Gesamtlösung, die
wir im Rahmen von A.1-A.13 finden müs-
sen: zu viel Nächstenliebe wirft in unse-
rem Privatleben Probleme auf, die bei der
Gesamtlösung mit zu berücksichtigen sind,
so dass viele Unterlassungen rational ge-
rechtfertigt werden können.

3.9 Das verallgemeinerte Gefangendi-
lemma. Zwei gefangene Bankräuber kön-
nen mit einem milden Urteil rechnen, wenn
sich jeder auf die ›Moral‹ des anderen
verlassen könnte48. Als ›Moral‹ gilt hier
das vereinbarte ›Dichthalten‹ beider vor Ge-
richt, also das Nichtgestehen, auch wenn
jeder die Kronzeugenregelung verlockend
findet. Allgemein gesagt und mit den Zie-
len der Moral in Übereinstimmung ge-
bracht: Etwas für die Gemeinschaft tun,
ist besser durchsetzbar, wenn jeder sich
darauf verlassen kann, dass viele andere
sich daran beteiligen. Ist darauf kein Ver-
lass, kooperiert man besser nicht. In Zeiten
des Steuerbetrugs will keiner der ›Dum-
me‹ sein, der dem Staat bei den Sozialaus-
gaben hilft. Wie kann man Kooperation
erreichen, wenn das Ausscheren Einzel-
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ner nicht auffällt und der Antrieb von in-
nen kommen muss? Das ist das wichtig-
ste Problem der Moral (A.8.2). Die Pro-
blemanalyse muss hier genügen; für die
Lösung des Problems kommen Dutzen-
de verschiedener Strategien in Frage (Er-
ziehung, Achtung, Ächtung, usw.).

3.10 Konservatismus (Tradition, Brauch-
tum, Sitte) ist eine universelle moralische
Problemlösung, die die Strategie verfolgt,
quasi die Welt von gestern einzufrieren:
Was gestern bewährte Problemlösung war,
wird auch morgen eine gute Problemlö-
sung sein, vorausgesetzt, die Welt ändert
sich nicht. Der Vorteil ist: Wir brauchen
uns keine neuen moralischen Problemlö-
sungen (neue Maximen, neue Werte) aus-
zudenken. Der Nachteil: die Welt ändert
sich doch.

3.11 Religionen sind metaphysische Kon-
struktionen, die als Lösung des Durchset-
zungsproblems der Moral (A.8.2) erklärt
werden. Schopenhauer durchschaute wohl
als erster, dass »alle Götter des Orients und
des Occidents demselben [und er meint
damit das Durchsetzungsproblem] ihr Da-
sein verdanken«49. Tausende von Jahren
haben sie geholfen, das schwierigste Pro-
blem der Ethik zu lösen. Besonders der
einstige Glaube, Gott schaue uns ständig
über die Schulter, löste das zentrale Pro-
blem der Moral, in unbeobachtbaren Au-
genblicken die böse Tat zu verhindern.
Mit ›böse‹ meinen wir, Probleme in uner-
träglichem Übermaß auf Kosten anderer
zu lösen.

3.12 Wie die Moral löst das Recht Pro-
bleme, die das Leben und Zusammenle-
ben erschweren. Im Unterschied zu Mo-
ral ist im Sektor Recht das Durchsetzungs-

problem besser gelöst, und zwar durch die
staatliche Strafverfolgung, deren Haupt-
wirkung schon in der Androhung liegt. Für
die Moral bleibt das ganze Gebiet übrig,
in das der Arm des Gesetzes nicht reicht,
weil der Staat nicht das gesamte Berufs-
und Alltagsleben gesetzlich reglementieren
und kontrollieren kann. Recht deckt nur
den Bereich ab, in dem man problemati-
sche Handlungen relativ kurz formulieren
und in einer nicht allzu großen Zahl von
Paragraphen zusammenfassen kann. Mo-
ral hingegen muss auch da wirken, wo die
Gesellschaft keine Kontrolle ausüben kann
oder wo die alltäglichen Handlungen ge-
ringfügig oder zu uneinheitlich sind, um
sie mit einfachen Worten in Gesetze fas-
sen zu können.
Keiner steht über dem Recht. Nur die Mo-
ral steht über dem Recht; denn es gibt
unmoralisches, unrichtiges und veraltetes
Recht, das nach A.1.1-A.1.7 mehr Pro-
bleme schafft als es löst50. Verfahrenstech-
nisch steht das Recht als ›positives Recht‹
immer über der Moral. Rechtfertigungs-
technisch steht es immer unter der Moral,
bzw. unter der problemlösenden Ethik
(A.1.1-A.1.7), die prüft, ob die Gesetze
das Leben und Zusammenleben verbes-
sern oder nicht (A.4).
Der Verzicht auf rückwirkendes Recht hat
sich im Rechtswesen als die meist besse-
re Problemlösung erwiesen. Moral gilt im-
mer rückwirkend; es sei denn, die Pro-
blemlage hat sich geändert (A.1.8).

4. Die VTE ist das Erklärungsmodell
für andere Ethiken und erklärt deren
Fehler
Die VTE kann nicht nur moralische Hand-
lungsweisen beurteilen und moralische In-
stitutionen erklären, sondern mit den Kri-
terien der Abschnitte 2.2.1 bis 2.2.9 sich
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mit anderen Ethiken vergleichen. Sie kann
auch die Fehler anderer Ethiken erklären
und gültige Anwendungsbereiche bestimmen.
Im Folgenden dazu einige Beispiele, die al-
lerdings nicht erschöpfend sein können.

4.1 Kognitivismus-Nonkognitivismus-
Debatte
Die immer wieder auflebende Debatte, ob
man moralische Werte oder Prinzipien er-
kennen kann (›Kognitivismus‹) oder nicht
(›Nonkognitivismus‹), ist irreführend. Nach
dem Zweiten Humeschen Gesetz (A.11)
ist der logische Übergang von Aussage-
sätzen zu Vorschriften oder Vorschlägen
unmöglich. Die VTE deutet moralische
Institutionen als Erfindungen51, die uns ei-
nem Ziel (A.4) näherbringen. Ob man dem
Ziele näherkommt, kann man empirisch er-
kennen (A.6). Die VTE kann also erklä-
ren, was an der Ethik nonkognitivistisch
(wegen Hume, A.11) und was kognitivis-
tisch ist (A.6). Moralische Werte und Prin-
zipien werden nicht erkannt, sondern er-
funden, wenn ein Problem auftaucht und
analysiert wird (Anwendung von A.1.1-
A.1.7). Erkannt wird, ob sie ihr Problem
besser lösen als jede bekannte Alternative.

4.2 Autoritätsethik
Die älteste Ethik stützt sich auf Autoritä-
ten wie die Bibel als Wort Gottes, auf Tra-
ditionen, Brauchtum und Sitte. Solche
Ethik ist oft seelisch fest in uns verankert,
und für diesen großen und seltenen Vor-
teil nimmt man ihre Ungenauigkeit in Kauf.
Diese rührt daher, dass sich frühere Pro-
blemsituationen, für die z.B. das Alte Tes-
tament und die Zehn Gebote eine wirksa-
me Lösung boten, verändert haben. Das
Vergeltungsgebot ›Auge um Auge, Zahn
um Zahn‹, das zunächst eine Verbesse-
rung gewesen war, wurde durch weitere

Problemlösungen ersetzt, die der neuen
Situation besser gerecht wurden. Wenn
die alte Ethik versagt, kann die VTE das
erklären: Sie versagt immer, wenn alte Pro-
blemlösungen auf neuartige Probleme sto-
ßen (A.1.8).
Autoritäre Ethik versagt auch, weil sie kei-
ne Alternativen (A.1.2) zulässt und des-
halb die Auswahl der besseren Lösung
(A.1.4) vereitelt. Die VTE erklärt, warum
keine Alternativen zugelassen sind: Die
autoritäre Haltung löst das Durchsetzungs-
problem (A.8.2), und für diesen Vorteil
sind weniger vernünftige Lösungen (im
Sinne von A.1.1-A.1.7) solange gerechtfer-
tigt, als tatsächlich Lebensprobleme be-
friedigend gelöst werden, was heute kaum
noch der Fall ist.
Anders als die VTE kann die Autoritäts-
ethik weder andere Ethiken, noch deren
Fehler, noch irgendwelche moralischen In-
stitutionen erklären. Ohne Diskussion und
Abwägung verwirft sie alle Alternativen als
Anbetung falscher Götter, als Unglaube,
Aberglaube, Irrlehre usw. Dadurch versagt
sie als Erklärungsmodell.

4.3 Grundsatzethik
Ähnliches gilt für die Grundsatzethik. Wer
sich entschieden hat, einmal gefassten
Grundsätzen zu folgen, hat das schwie-
rigste Problem der Ethik, das Durchset-
zungsproblem (A.8.2), gelöst. Er hat auch
das Problem des langwierigen Nachdenkens
gelöst: Wer grundsätzlich gegen Schwan-
gerschaftsabbruch ist, wird auch in heik-
len Fällen wie der Vergewaltigung einer
Minderjährigen stur bei seinen Grundsät-
zen bleiben. Grundsatzethik ist immer mit
dem Verzicht auf genaue Problemanalyse
des aktuellen moralischen Problems ver-
bunden (Verstoß gegen A.1.1 und A.1.7).
Wenn es zu jemandes Grundsätzen gehört,
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jedem Bettler etwas zu geben, wird er in
manchen Ländern eine Situation herauf-
beschwören, die es ihm bald unmöglich
macht, weitere Wohltaten zu verteilen. Er
müsste sich der Situation anpassen (A.1.8).
Dann könnte er aber nicht mehr ohne
Nachdenken an festen Grundsätzen fest-
halten und müsste auf die Vorteile dieser
Ethik verzichten.
Grundsatzethik löst das Durchsetzungs-
problem (A.8.2) und ein weiteres Haupt-
problem der Moral: die sehr praktische
›strategische Verkürzung‹ (A.8.5). Diese
hat oft Ungenauigkeit zur Folge; denn ein
Grundsatz wie ›Schade niemandem! Hilf,
wo du kannst!‹ kann in komplexen Problem-
situationen wie Geiselbefreiung oder me-
dizinisch angezeigtem Schwangerschafts-
abbruch nicht weiterhelfen.
Grundsatzethik übergeht auch die Belan-
ge der alten Moral (Verstoß gegen A.8.4).
Insgesamt löst sie nur zwei der fünf Haupt-
probleme der Moral (A.8.1-A.8.5). Mit
Hilfe der VTE können wir erklären, war-
um das so ist. Umgekehrt kann die Grund-
satzethik weder andere Ethiken erklären,
noch deren Fehler, noch moralische In-
stitutionen: Es wäre geradezu absurd, ihr
eine Erklärung der Diskursethik oder der
universellen Gültigkeit der Menschenrech-
te abzuverlangen.
Mit dem Vorbehalt, nicht zu starr im Hin-
blick auf die Forderungen der alten Moral
(A.8.4), den Werten der Lebensweise (A.8.3)
und der Durchsetzung strategischer Ver-
kürzungen (A.8.5) zu sein, könnte die
VTE der Grundsatzethik wegen ihrer Lö-
sung des Durchsetzungsproblems ein ein-
geschränktes Lebensrecht einräumen.

4.4 Gewissensethik
Dies gilt auch für die Gewissensethik. Bei
allem gesellschaftlich unkontrollierbaren

Handeln ist ein intaktes Gewissen als Lö-
sung des Durchsetzungsproblems (A.8.2)
von so großem Wert, dass man seine Fehl-
leistungen zum Teil in Kauf nehmen muss.
Das Gewissen löst auch das ›Kompass-
problem‹ Was soll ich tun, was lassen?
Leider führt es manchmal in die Irre. Was
das Gewissen dem einen gebietet, ist oft
das genaue Gegenteil dessen, was es sei-
nem Gegner befiehlt. Das Gewissen kann
gebieten, im Namen Gottes zu töten. Es ist
mit dem Stimmenhören Geisteskranker
verwandt; der Übergang ist fließend. Fa-
natiker, die ihrem Gewissen folgen, glei-
chen oft Geisteskranken, die unter Zwangs-
vorstellungen leiden. Das Durchsetzungs-
problem ist gut gelöst, aber leider gefähr-
lich gut.
Die VTE kann die Gewissensethik und
ihre Fehlleistungen erklären52. Umgekehrt
kann die Gewissensethik nichts erklären.
Die VTE kann die Gewissensethik inte-
grieren, wenn Sorge getragen wird, dass
es nicht zu Fehlleistungen kommt53.

4.5 Konsequentialismus
Im Gegensatz zur reinen Gewissensethik
steht der reine Konsequenzialismus. Er
fragt nicht nach den guten Absichten, son-
dern nach den Folgen einer Handlung oder
Handlungsweise.
Die Konsequenzen alternativer aktueller
moralischer Problemlösungen zu prüfen
und zum Maßstab moralischer Urteile zu
machen, ist vernünftig im Sinne einer pro-
blemlösenden Vernunft (A.1). Das ist aber
nur ein Kriterium der VTE (A.1.3), um
Moral zu beurteilen, neben zirka zwanzig
anderen (A.1 bis A.13). Daraus resultie-
ren weitere Fehler des Konsequenzialis-
mus, auf die ich im Zusammenhang mit
dem Utilitarismus noch zu sprechen kom-
men werde. Sein Hauptfehler ist jedoch,
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dass er das Durchsetzungsproblem (A.8.2)
vernachlässigt, das in der Gewissens- und
Autoritätsethik so gut gelöst wird.
Der Konsequenzialismus kann im Gegen-
satz zur VTE wenig zur Erklärung ande-
rer Ethiken, moralischer Institutionen und
moralischer Phänomene beitragen. Das ist
leicht zu sehen, wenn man versucht, mit
ihm die Funktion der Goldenen Regel (sie
hat teils richtige, teils falsche Konsequen-
zen) oder moralische Phänomene wie die
Kultur- und Zeitabhängigkeit der morali-
schen Werte zu erklären.
Doch leistet er vor dem Hintergrund der
Gewissens-, Autoritäts- und Grundsatz-
ethiken insofern eine Kritik anderer Ethi-
ken, als er den Aspekt unannehmbarer
Konsequenzen besonders betont.

4.6 Kants Kategorischer Imperativ
Der Wert des Kantschen Kategorischen
Imperativs54 liegt aus Sicht der VTE in der
Erfindung einer einfachen Prüffrage, die
als Kriterium der Moral oft das Richtige
trifft: ›Kannst du wollen, das die Maxime
deines Handelns zum allgemeinen Gesetz
gemacht werde?‹ Damit werden Handlun-
gen, mit denen jemand seine Probleme
übermäßig auf Kosten anderer löst (steh-
len, was andere sich erarbeitet haben), rela-
tiv schnell und sicher als falsch erkannt.
Oft versagt der Kategorische Imperativ.
Zum Beispiel, wenn per Geiselnahme ein
politisches Zugeständnis erpresst werden
soll und die Politiker sich angesichts der
besonderen Problemlage entschlossen ha-
ben, dieses Mal die Geiseln zu retten und
die Forderung zu erfüllen. Der Kategorische
Imperativ hätte zum Gegenteil geraten.
Wenn man eine neue moralische Regel vor-
schlägt, stellt sich die Frage, ob sie allge-
mein gelten soll, also beispielsweise: ›Soll
Verantwortung immer mit persönlicher Fol-

genverantwortung verbunden werden?‹. Bei
solchen moralischen Neuerungen wieder-
holt der kategorische Imperativ einfach nur
die Frage, ohne eine Antwort zu geben.
Die VTE hingegen gibt eine objektiv nach-
prüfbare Antwort, nachdem sie das zu lö-
senden Problem analysiert, Lösungsalter-
nativen geprüft und die bessere Lösung
ausgewählt hat. Wir wenden also das Pro-
blemlösungsschema A.1.1-A.1.7 an.
Dasselbe Problemlösungsschema hilft uns,
die Wirkungsweise des kategorischen Im-
perativs, seine Einsatzmöglichkeiten und
sein Versagen zu erklären. Die VTE er-
klärt nicht nur Leistung und Fehlleistun-
gen, sie kann, wie eingangs gesagt, inner-
halb eines bestimmten Anwendungsbe-
reichs auch als ›strategische Verkürzung‹
(A.8.5) von ihm Gebrauch machen.
In Bezug auf die Durchsetzung (A.8.2)
leistet der kategorische Imperativ bei wei-
tem nicht das, was Kant und spätere An-
wender sich erhofft hatten. Keineswegs
zwingt uns die vernünftige Einsicht, das
moralisch Gebotene zu tun. Der kategori-
sche Imperativ ist sogar eines der berühm-
testen Beispiele für die unzulässige Ver-
mischung von Begründungs- und Durch-
setzungsproblemen55. Er lieferte das Pa-
radigma aller Ethikbegründungen, die irr-
tümlich davon ausgehen, dass, was lo-
gisch zwingend ist, auch psychisch zwin-
gend wäre (Verstoß gegen A.13).

4.7 Universalisierungen
›Wenn etwas für mich moralisch richtig
oder falsch ist, dann muss es auch für
jeden anderen richtig oder falsch sein, es
sei denn, es gäbe irgendwelche moralrele-
vanten Unterschiede zwischen mir und den
anderen56‹. Dieses Universalisierungsge-
setz ist der Kern der meisten Ethiken des
20. Jahrhunderts57.
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Seinen Erfolg können wir mit Hilfe der
VTE schnell erklären: Wenn bei verschiede-
nen Handlungen die moralrelevante Struk-
tur des Problems die gleiche ist (das, was
einen Diebstahl zum Diebstahl macht),
dann dürfen wir vermuten, dass auch die
Problemlösung die gleiche sein wird (auf
Diebstahl mit Strafe, Verachtung usw. zu
reagieren). Diese Vermutung ist weder lo-
gisch noch induktiv zwingend, aber eine
naheliegende Hypothese. Sie hat großen
heuristischen Wert und ähnelt darin der na-
turwissenschaftliche Parallele ›Unter gleichen
Umständen geschieht oft das Gleiche‹. Na-
türlich muss in jedem Fall nachgeprüft wer-
den, ob die Verallgemeinerungsfähigkeit
haltbar ist, andernfalls würde man in der
Ethik den Fehler der Induktivisten wieder-
holen58.
Bei den Juristen heißt die Kurzformel ›Glei-
ches gleich! Ungleiches ungleich!‹59. Die
Problemlösungsmethode der VTE erklärt,
warum Gleiches gleich behandelt wird und
Ungleiches ungleich. Sie erklärt dies mit
der gleichen beziehungsweise ungleichen
Problemlage (A.1.8), und kann bei jedem
Einzelfall durch Anwendung des Problem-
lösungsschemas A.1.1-A.1.7 explizit ma-
chen, dass die gleiche Lösung in Frage
kommt.
Mit demselben Verfahren A.1.1-A.1.7, und
nur mit diesem, zeigt sich, warum Uni-
versalisierungen falsche Ergebnisse zeiti-
gen können. Wenn ein Kind unter acht Jah-
ren etwas stiehlt, dann mag die Struktur
eines Diebstahls vorliegen. Muss dann nicht,
was für die einen gilt, für alle gelten? Die
Universalisten merken, dass etwas nicht
stimmt, und sagen ›Ausnahme!‹. Die Pro-
blemanalyse der VTE zeigt, worin genau
die ›Ausnahme‹ besteht, nämlich dass mit
der Verurteilung von Kindern als Diebe be-
stimmte neue Probleme in die Welt kämen,

die die alte Problemlösung wertlos ma-
chen. Diese neuen Probleme sind mit Er-
ziehungsfragen vernetzt, mit anthropolo-
gischen Wissen bezüglich der Einsichts-
fähigkeit eines Kindes, seiner größeren
Verletzlichkeit beim Strafen usw.
Auch die Universalisten kommen also nicht
umhin, auf die VTE zurückgreifen, wenn
sie zur Erklärung von Ausnahmen gezwun-
gen werden. Das heißt, die VTE besitzt,
verglichen mit der Universalisierung, die
größere Erklärungskraft. Sie besitzt auch
den größeren Anwendungsbereich, weil
sie, anders als die Universalisierung, eine
alternative Problemlösung vorschlagen
könnte, derart, dass man Kinder unter acht
Jahren behutsamer behandelt als Erwach-
sene und ihnen mit geeigneten Mitteln ihr
Vergehen deutlich macht.
Die scheinbar stringente Logik des Univer-
salisierungsgesetzes, die den universalis-
tischen Ethiken den Glanz verleiht, ist also
genau das, was beim Universalisieren be-
ziehungsweise Verallgemeinern keine Er-
gebnisse liefert. Verallgemeinern beweist
nichts, sondern ist ein heuristisches Prin-
zip zum Auffinden der besseren morali-
schen Regel oder besseren Handlung, die
dann aber stets – bewusst oder unbewusst
– anhand einiger Fälle geprüft werden
muss, und diese Prüfung geschieht wie-
der über die Problemanalyse und die ver-
nünftige Problemlösung (A.1.1-A.1.7).
Das Verallgemeinerungsprinzip der VTE
›Gleiche Problemlage: gleiche Problemlö-
sung‹ (A.1.8) ist viel breiter anwendbar
als das des Universalismus. Es umfasst
alle Verallgemeinerungen, die im Univer-
salismus richtig sind (bei bloß numerisch
unterschiedlichen Individuen), und geht
weit darüber hinaus. Es erklärt die vielen
Fälle, in denen die ungleiche Problemlage
ungleiche ethische Lösungen erfordert,
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wohingegen die Universalisierung in Fäl-
len mit moralrelevanten Ungleichheiten ver-
sagt (wie bei der Frage, ob Nachsicht ge-
genüber Kindern universalisierbar ist, so
dass sie Kindern aller Altersstufen und
Erwachsenen zugute kommt).
Ist umgekehrt die Universalisierung ande-
ren Ethiken oder der VTE in irgendwel-
chen Punkten überlegen? Erklärt sie die
VTE? Löst sie Probleme wie die oben ge-
nannte Geiselnahme? Erklärt sie morali-
sche Institutionen, z.B. warum es univer-
selle und kulturrelative Werte gibt, oder
warum es manchmal gut ist, die Wahrheit
zu sagen, und manchmal nicht?
Die VTE kann erklären, warum Univers-
alisierungen wie ›Was, wenn das alle tä-
ten?‹, ›Wenn du an der Stelle des anderes
wärest?‹, ›Wenn du der andere wärest?‹60

trotz aller Unzulänglichkeiten einen Platz
im Alltagsdenken verdienen. Sie verdie-
nen ihn, weil sie zur Lösung des Durch-
setzungsproblems (A.8.2) und zur strate-
gischen Verkürzung (A.8.5) beitragen und
weil jede Lösung eines moralischen Pro-
blems ein Kompromiss zwischen den For-
derungen A.8.1-A.8.5 ist. Universalisie-
rungen sind kurz und einprägsam und
leuchten, geeignet formuliert, schon Kin-
dern ein. Sie erleichtern das Sichhinein-
versetzen in den anderen und erzeugen auf
dem Wege der Empathie Emotionen, die
wirksam zu entsprechenden Handlungen
motivieren. Universalisierungen können,
wie oben gesagt, zum Realismus in der
Ethik (A.9) beitragen.

4.8 Utilitarismus
Der Utilitarismus fordert, die Handlungs-
weise zu wählen, die im Vergleich mit al-
len in Frage kommenden Alternativen den
größten Nutzen verspricht. Seine verschie-
denen Varianten stimmen mit der VTE

darin über, dass sie Alternativen in Be-
tracht ziehen (A.1.2) und deren positive
und negative Folgen zur Grundlage der
ethischen Beurteilung machen (A.1.3). So-
weit nur diese beiden der zirka zwanzig
Kriterien der VTE (A.1.1-A.13) eine Rol-
le spielen, funktioniert der Utilitarismus.
Ansonsten führt diese Beschränkung zu
vielen Fehlern.
Ein Hauptfehler hängt mit der Tatsache
zusammen, dass die einer Minderheit zu-
gemuteten Nachteile der Mehrheit über-
proportionale Vorteile bringen können.
Man könnte z.B. einige Menschen opfern,
um mit ihrem Knochenmark vielen ande-
ren das Leben zu retten.
Um besser zeigen zu können, worin der
Fehler des Utilitarismus besteht, hier ein
Gedankenexperiment: Wenn ein Minotau-
rus verspräche, uns von fünftausend Ver-
kehrstoten pro Jahr zu befreien, sofern wir
bereit wären, aus unseren Reihen sieben
junge Männer und sieben junge Frauen
auszuwählen und ihm zu opfern, dann wür-
den wir auf dieses Ansinnen trotz der uti-
litaristisch eindeutigen Lebensverbesse-
rung nicht eingehen. Wir nehmen lieber
fünftausend anonyme Opfer hin, als dass
wir vierzehn namentlich bekannte Men-
schen töten. Warum wird diese Lösung als
vernünftig akzeptiert und jene nicht? Weil
die utilitaristische Berechnung ein Haupt-
problem der Moral ausgeblendet hat, das
bei fast jedem moralischen Konflikt auf-
tritt: die Berücksichtigung der Werte un-
serer Lebensweise (A.8.3). Wir wollen kei-
ne von uns bestimmten Menschen opfern,
um andere zu retten. Wir wollen keine Skla-
ven halten, auch wenn das Unglück der
Sklaven durch das Gesamtglück der Ge-
sellschaft ausgeglichen würde.
Durch den Utilitarismus würde die Mensch-
heit auf frühere Stufen zurückgeworfen
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werden, sogar zurück bis zum Kanniba-
lismus, falls mit ihm das Leben einer Mehr-
heit gerettet würde. Warum sind wir den
anderen Weg gegangen? Fort von Kanni-
balismus, Sklaverei, Ausbeutung von Min-
derheiten, Rassismus, Unterwerfung der
Frauen, Eroberungskriegen? Die Philoso-
phie, die mit problemlösender Vernunft
(A.1.1-A.1.7) arbeitet, könnte genauer er-
klären, was uns schon der Hausverstand
sagt: Wir sind diesen Weg gegangen, weil
dadurch unser Leben insgesamt weniger
problematisch wurde. Das im Einzelnen
zu zeigen, würde Bände füllen. Wie so oft
ist der kurze Überblick auf den wohlwol-
lenden Leser angewiesen, der im Zweifels-
fall den offenen Fragen nachgeht.
Wir Menschen haben gelernt, uns von be-
drückenden Problemen zu befreien. Da-
durch entstehen Lebenswerte (Leben ohne
Kannibalismus, Sklaverei usw.), die wir bei
künftigen moralischen Problemen berück-
sichtigen müssen. ›Berücksichtigen‹ heißt
nicht, dass diese Werte tabu wären, son-
dern dass sie beim moralischen Problemlö-
sen in Erscheinung treten müssen (A.8.3).
Sie zu ignorieren wäre aus der Sicht der
VTE ein schwerwiegender Fehler. Nun
mag man vergleichen, welche Ethik geeig-
neter ist für unser Leben: der Utilitarismus,
der Kompromisse mit Lebenswerten nicht
eingeht oder komplizierte Ausnahmetech-
niken entwickelt, oder die VTE?
Die VTE berücksichtigt auch positive Le-
benswerte, die als Liebe, Leidenschaft,
Ehrgeiz und Konkurrenzgebaren manch-
mal fast unerträgliche moralische Proble-
me aufwerfen (A.7). Utilitaristisch am bes-
ten wäre es, solche Lebenswerte zu unter-
drücken. Diese Lösung kommt im prakti-
schen Leben aber nicht in Frage, weil wir
ein Leben ohne Probleme nicht leben wol-
len. In der VTE wird unsere Lebensweise

als Teil des Problemlösungsschemas (A.8.3)
berücksichtigt.
Ein zweiter Hauptfehler des Utilitarismus
zeigt sich bei der Bewertung einer guten
Problemlösung anhand des ›Nutzens‹. Je-
remy Bentham verstand darunter das größt-
mögliche Glück für die größtmögliche Zahl
von Individuen61. Was Menschen glück-
lich macht, ist aber so unterschiedlich, dass
niemand dafür eine einheitliche Bewer-
tungsgrundlage finden konnte. ›Wie viel
mehr wert ist denn ein schöner Sonnen-
untergang als ein Pfund Miesmuscheln?‹
fragte George Bernhard Shaw die Utilita-
risten. Und selbst der große Utilitarist John
Stuart Mill findet keine genauere Werte-
skala als eine, auf der ein unglücklicher
Sokrates gerade noch über einem glückli-
chen Schwein angezeigt wird. Wie sollte
man dann das individuell verschiedene
Glück von Milliarden von Menschen mes-
sen können?
Die VTE hat es einfacher. Sie überlässt
die Frage nach dem Glück und dem guten
Leben (A.7.2) den Tausenden von Rat-
gebern, die sich um unsere Berufsausbil-
dung, Eheberatung, Fitness, Geldanlage
usw. kümmern. Die VTE maximiert we-
der Nutzen noch Präferenzen noch Glück.
Sie versucht, tatsächlich auftretende Pro-
bleme zu lösen. Sie kann sich darauf ver-
lassen, dass Probleme entweder sehr deut-
lich auftreten oder der Lösung nicht wert
sind. In diesen konkreten Fällen ist auch
das Verschwinden eines brennenden Pro-
blems ohne große Mühe erkennbar.
Viele weitere Fehler des Utilitarismus hän-
gen mit anderen Hauptproblemen der Mo-
ral zusammen: Der Utilitarismus ignoriert
das schwierige Durchsetzungsproblem
(A.1.2) und das Problem mit der alten Mo-
ral (A.1.4). Die VTE kann, wie demon-
striert, den Erfolg und das Versagen des
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Utilitarismus erklären. Wie würde der Uti-
litarismus seinerseits die VTE, andere
Ethiken und moralische Institutionen er-
klären?

4.9 Interessenethik
Interessenethik ist ein Utilitarismus, der
seine Entscheidungen nicht an Lust und
Unlust orientiert, sondern an den Interes-
sen der Betroffenen62. Wir wollen prüfen,
ob die Interessenethik der Problemlösungs-
methode überlegen ist.
Als Grundsätze dieser Ethik formulierte
Peter Singer: ›Die eigenen Interessen zäh-
len nicht einfach nur deshalb, weil sie mei-
ne sind, mehr als die anderer‹ (S1) und
›Mein Bestreben muss daher sein, nicht
nur für meine Interessen, sondern auch für
die Interessen anderer zu sorgen‹ (S2).63

S1 scheint ›logisch‹ zu sein: Für das eige-
ne Kind darf niemand in der Schule Besser-
behandlung fordern, nur weil es das eige-
ne Kind ist. Genau besehen folgt das aber
nicht aus der Logik der Identität. Die Lo-
gik kann uns niemals sagen, was wir tun
sollen (A.13). Deshalb ist es nicht verwun-
derlich, wenn Schlüsse aus S1 sich, mit
der Empirie konfrontiert, als unakzepta-
bel erweisen.
Beispielsweise ist es sicherlich nicht un-
moralisch, wenn jemand das Interesse hat,
im Sport der Erste zu sein. Nach S1 sol-
len wir den eigenen Interessen keinen Vor-
rang vor denen anderer einräumen und
nach S2 den anderen den Sieg wünschen.
Das ist unrealistisch und unakzeptabel.
Wie immer Interessenethiker dies zur Aus-
nahme erklären, für uns ist hier nur wich-
tig, dass es nicht die Logik ist, die Ak-
zeptanz überträgt, sondern in diesem Fall
entscheidet der ›gesunde Menschenver-
stand‹, ob das aus S1 und S2 Gefolgerte
akzeptabel ist oder nicht. In schwierigeren

Fällen hilft immer die mehr oder weniger
bewusst angewendete Problemlösungs-
methode (A.1.1-A.1.7) zu entscheiden, ob
wir den logischen Schluss aus einer allge-
meinen Regel akzeptieren wollen oder
nicht.
Die VTE kann erklären, wann die In-
teressenethik zu moralisch falschem Han-
deln führt und wann nicht. Ethisch akzep-
table Ergebnisse liefert S1 dann und nur
dann, wenn die egozentrische Vorzugs-
lösung mit überproportionalen Nachteilen
für andere verbunden ist, weil dann das
Ziel der Moral (A.4) verfehlt wird. Ob das
der Fall ist, muss im Zweifelsfall immer
empirisch festgestellt werden (A.1.1-A.1.7).
Das heißt, die Interessenethik ist falsch,
wenn sie logisch auf die Richtigkeit des
aus S1 und S2 abgeleiteten Sollens schließt
(Verstoß gegen A.13).
Auch den Erfolg der Interessenethik kann
die VTE erklären: Sehr oft entstehen mo-
ralische Probleme durch Egozentrismus
oder Egoismus. S1 und S2 lassen uns in
vielen Fällen relativ schnell erkennen, ob
eine moralische Handlungsweise falsch ist.
Für diese gute Praktikabilität nehmen wir
die Ungenauigkeit in Kauf, zumal wenn ihr
Urteil jederzeit mit der Problemlösungs-
methode (A.1.-A.1.7) nachgeprüft werden
kann.
Leider führt die formale Behandlung von
Interessen leicht zu Fehlern oder zu um-
ständlichen Ausnahmeregelungen. Singers
Moralprinzip (S3) verlangt, die Handlung
zu wählen, die aller Wahrscheinlichkeit nach
die unterschiedlichen Interessen aller Be-
troffenen am meisten befriedigt64. Berück-
sichtigt es aber die tatsächlichen Interes-
sen aller Betroffenen? Wird etwa das In-
teresse eines Bankräubers ernst genom-
men, der das Knappheitsproblem unkon-
ventionell zu lösen versucht? Oder Hit-
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lers Interesse an ›Rassereinheit‹? Und wie
sollte man die Interessen eines stark ge-
schädigten Fötus überhaupt feststellen kön-
nen? Haben Tiere und Pflanzen Interes-
sen, die sie zu Betroffenen machen?
Auf solche Ungereimtheiten antwortet die
Interessenethik mit verschiedenen Strate-
gien. Sie fragt, ob die Interessen Hitlers
und die anderer Verbrecher universalisier-
bar sind. Das sind sie sicher nicht. Aber
die Universalisierungsethik hat schwerwie-
gende Mängel, die sie, wie wir gesehen ha-
ben65, in vielen Fällen unbrauchbar machen:
Formale oder logische Operationen können
niemals die Empirie ersetzen und uns sa-
gen, welche Problemlösungen gut oder
schlecht sind (A.13). Die Universalisie-
rung ist überflüssig: Hitlers Interesse an
der Judenvernichtung wird nicht durch die
Unmöglichkeit des Universalisierens (›Was
wäre, wenn das alle täten?‹ oder ›Wie,
wenn ich der andere wäre?‹66) falsch, son-
dern dadurch, dass wir mit der VTE em-
pirisch-menschliche Tatsachen einbezie-
hen wie menschliches Leid, durchkreuzte
Lebenspläne, den Wunsch zu leben usw.
Durch das Einbeziehen dieser gravieren-
den vernetzten Probleme (A.1.5) wird auf
rational nachvollziehbare Weise Hitlers ex-
trem einseitige ›Problemlösung‹ (die er ›End-
lösung‹ nannte) als unannehmbar nachgewie-
sen.
Das formale Vorgehen der Interessenethik
wird irreparabel falsch, wenn ethische Vor-
urteile unbemerkt in die Begriffe eingear-
beitet werden. Das ist der Fall, wenn Tieren,
Embryos, Föten und schwergeschädigten
Neugeborenen imaginäre Interessen zuge-
ordnet werden, die es nur als Begriff, nicht
aber in Wirklichkeit gibt. Um diese Inter-
essen ›unter gleichen Umständen‹ zu uni-
versalisieren, werden die ›gleichen Um-
stände‹ auf eine einzige Eigenschaft redu-

ziert, und zwar je nach Zweck auf ›leiden
können‹67  (um Affen und Menschen gleich
behandeln zu können) oder auf ›Überlebens-
interesse haben‹ (um Würmer schlechter
behandeln zu können als Schweine) oder
auf ›Person sein‹ (um schwergeschädigte
Neugeborene nicht als Menschen behan-
deln zu müssen).
Die VTE löst Probleme des Lebensrechts,
ohne von präparierten Definitionen abhän-
gig zu sein. Nur Menschen, nicht Stamm-
zellen, Embryonen, Föten, schwergeschä-
digte Neugeborene, Tiere oder Pflanzen
können Interessen geltend machen. Da-
her muss empirisch festgestellt werden,
ob tatsächlich einige Menschen ein Inter-
esse daran haben, sich für Stammzellen,
Embryonen, Föten, Tiere oder Pflanzen
in der einen oder anderen Weise einzuset-
zen. Berührt dieses Interesse die Lebens-
weise anderer Menschen, entstehen mo-
ralische Probleme; falls nicht, dürfen jene
Lebensschützer ohne Einspruch ihren In-
teressen nachgehen. Tauchen aber mora-
lische Probleme auf, können wir die Pro-
blemlösungsmethode A.1.1.-A.1.7 anwen-
den. Moralische Konflikte brechen nicht
zwischen Tieren, Pflanzen und Menschen
aus, sondern zwischen Menschen mit un-
terschiedlichen Interessen.

4.10 Diskursethik und Handlungsflexive
Ethik
Die Diskursethik von Jürgen Habermas
und Karl-Otto Apel macht es sich zur Haupt-
aufgabe, das Moralprinzip ihrer Ethik ›hand-
lungsreflexiv‹ zu begründen. Offenbar ver-
trauen diese Autoren, wie zahllose andere
Moralphilosophen, auf die Wirkung des
weitverbreiteten Begründungsfehlschlus-
ses in der Ethik (A.5). Ihre Begründungs-
variante lautet in etwa so: Alle Menschen,
die überhaupt argumentieren, haben be-
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reits bestimmte Spielregeln der Vernunft
und des Argumentierens akzeptiert; denn
gegen das Argumentieren kann kein Mensch
argumentieren, ohne zu argumentieren.
Vernünftige Menschen vermeiden logische
Widersprüche. Sie vermeiden auch ›Selbst-
widersprüche‹, die dadurch entstehen,
dass man etwas bezweifelt, was vernünf-
tigerweise nicht bezweifelt werden kann.
Das Moralprinzip abzulehnen ist vernünf-
tigerweise nicht möglich, weil das ein per-
formativer Selbstwiderspruch wäre.
Schon ohne zu wissen, wie dieses Moral-
prinzip lautet, muss auf zwei Irrtümer hin-
gewiesen werden. Erstens gibt es nirgend-
wo sichere Begründungen, also auch in
der Diskursethik nicht68. Zweitens kann
uns die zwingendste Logik zu nichts zwin-
gen (A.13), so dass mit der logischen oder
handlungsreflexiven Begründung einer Ethik
in dieser Hinsicht nichts gewonnen wäre.
Jeder kann bestreiten, dass dreimal drei neun
ist. Jeder kann die Richtigkeit eines mo-
ralischen Prinzips leugnen, auch wenn das
gegen alle Vernunft und Logik geschieht
(A.12), und auch wenn der, der gegen Ar-
gumentationsregeln argumentiert, mit die-
sem Bestreiten die Verbindlichkeit von Ar-
gumentationsregeln bereits akzeptiert hat.
Die Diskursethik erweckt mit ihrer angeb-
lich unabweisbaren ›Letztbegründung‹69

und der dadurch erreichten ›Verbindlich-
keit‹ den Eindruck, auch das Durchset-
zungsproblem (A.8.2) gelöst zu haben. Sie
hat es aber weder gelöst noch jemals als
das Hauptproblem der Ethik erkannt.
Wie sieht das Moralprinzip aus, das die
beiden Leistungen – Begründung des Prin-
zips und seine Durchsetzung – garantiert?
Es sieht ähnlich aus wie der Kategorische
Imperativ Kants, nur dass nicht ein Ein-
zelner (wie bei Kant), sondern alle von ei-
ner Handlungsweise Betroffenen fragen,

ob die Maxime dieser Handlungsweise ein
allgemeines Gesetz werden könne. Dabei
sollen bestimmte Diskursregeln eingehal-
ten werden, die für Informiertheit und An-
erkennung des besseren Arguments sor-
gen. Dieses inhaltsreiche Moralprinzip will
Habermas aus unumstößlichen Argumenta-
tionsvoraussetzungen abgeleitet haben70. Die
Ableitung ist aber nirgendwo zu finden.
Keiner der davon Betroffenen kann wol-
len, dass die Maxime ›Banken sollen aus-
geraubt werden‹ ein allgemeines Gesetz
werde. Auch der Bankräuber nicht. Denn,
wenn er vernünftig ist, und das nehmen
wir mit den Diskursethikern an, sieht er
ein: Gäbe es ein solches Gesetz, wären
die meisten Banken bereits ausgeraubt,
wenn er am Tatort ankommt. Die Vernunft
sagt ihm, die Maxime seines Handelns
sollte besser nicht zum allgemeinen Ge-
setz gemacht werden.
Aber ist dieses Verfahren auch ›verbind-
lich‹? Verpflichtet es den Bankräuber tat-
sächlich, Banküberfälle zu unterlassen, wenn
er vernünftig ist und Selbstwidersprüche
ablehnt? Die Maxime ›Banken sollen aus-
geraubt werden‹ lehnt er, wie gesagt, ohne
Selbstwiderspruch ab. Unmoralische Men-
schen wünschen sich moralische Geset-
ze. Nur wenn es moralisch akzeptable Ge-
setze gibt, können sie Erfolg haben. Des-
halb wünscht sich ein Bankräuber im Ein-
klang mit Kant und Habermas und mit al-
len Betroffenen: ›Banken sollen nicht aus-
geraubt werden‹. Der vernünftige Verbre-
cher, der alle Argumentationsregeln und
den gewaltlosen Diskurs akzeptiert, muss
sich aber keineswegs verpflichtet fühlen,
dem diskursethisch gewonnenen Ergeb-
nis zu folgen, obgleich er ihm voll zu-
stimmt. Die angebliche ›Verbindlichkeit‹
auf Grund der Zustimmung aller Betroffe-
nen ist keine motivationale, sondern eine



Aufklärung und Kritik 2/2009 87

intellektuelle, die sich auf den Inhalt der
Handlungsanweisung bezieht, nicht auf
deren Durchsetzung. Sie stoppt die verbre-
cherische Tätigkeit nicht, sondern beflügelt
sie, da der Verbrecher sich mit der Haber-
masschen Kommunikationsgemeinschaft
einig weiß, vorausgesetzt, er kann Haber-
mas verstehen, was äußerst unwahrschein-
lich ist. Das Durchsetzungsproblem der
Moral (A.8.2) wird nicht gelöst, sondern,
einmal mehr, gar nicht gesehen.
Und wie steht es mit der Klärung der Fra-
ge, welche Handlungen richtig und wel-
che falsch sind (A.8.1)? Zeigt das diskurs-
ethische Moralprinzip dem Bankräuber,
dass er falsch handelt? Keineswegs, denn er
kann, wie eben gesagt, die Maxime ›Banken
sollen nicht ausgeraubt werden‹ im Sinne
der Diskursethik mit allen Betroffenen ohne
Selbstwiderspruch als Gesetz wollen. Weil
vernünftige Gesetze die Basis seines Brot-
erwerbs sind, nimmt er in Kauf, dass man
ihn straft, falls er gefasst wird. Dass er die
Strafe nicht gerne erleidet, ist kein Selbst-
widerspruch. Er akzeptiert sie als Berufs-
risiko.
Die Diskursethiker werden sofort einwen-
den, dass hier ein performativer Selbstwi-
derspruch vorliegt. Denn das Denken des
Bankräubers widerspricht seinem Han-
deln: Banken dürfen nicht ausgeraubt wer-
den, sagt er und denkt er, und tut es doch.
Zeigt das dem Verbrecher die Falschheit
seines Tuns? Nein, denn es ist nichts lo-
gisch falsch an seinem Denken und Han-
deln. Performative Widersprüche mögen
unfein sein, aber logisch falsch wären sie
nur, wenn es sich um logische Widersprü-
che handelte. Das aber ist nicht der Fall.
Könnte ein Bankräuber die Diskursethik
lesen und verstehen, würde er sie als
Rechtfertigung seiner Verbrechen gut ver-
wenden können.

Wie es zu solchen Fehlleistungen kommt,
kann die VTE erklären: Das liegt an dem
formalen Verfahren, auf das man sich beim
Kategorischen Imperativ und in der Dis-
kursethik einlässt und das von den An-
strengungen der Empirie absieht. Die em-
pirische Frage der VTE ›Löst der Bank-
räuber mehr Probleme als er in die Welt
setzt?‹ wird überhaupt nicht gestellt.
Die Überschätzung der Ethikbegründung
erklärt die VTE aus der philosophischen
Tradition und weist auf den allgemeinen
Begründungsfehlschluss (A.5) hin, den
schon Schopenhauer analysierte und be-
klagte und der darin besteht zu glauben,
das Durchsetzungsproblem gelöst zu ha-
ben, wenn man ein bestimmtes Moralprin-
zip argumentativ begründet hat.
Die Diskursethik versagt auch dort, wo
der Konsens Richtigkeit verbürgen soll.
Das kann niemals logisch, sondern höch-
stens zufällig der Fall sein; denn die beste
Problemlösung ergibt sich objektiv nach-
prüfbar aus dem Problemlösungsverfah-
ren, selbst wenn nur ein einziger Nichtbe-
troffener sie nach den Regeln der Kunst
(A.1 bis A.13) ermittelt hätte. Die Meinun-
gen der Betroffen führen, wie im Geisel-
nehmerbeispiel (Abschnitt 2.13), fast im-
mer zu ganz anderen Ergebnissen. Die
Forderung der Diskursethik, alle Betrof-
fenen mitentscheiden zu lassen71, ist also
etwas ganz anderes als die methodische
Forderung der VTE, alle Betroffenen zu
berücksichtigen (A.10).

5. Schlussbemerkung
Die Überlegenheit der VTE im Vergleich
mit anderen Ethiken konnte der Kürze we-
gen hier nur anhand ausgewählter ethischer
Positionen demonstriert werden. Selbst da-
bei wurde mehr die Art der Untersuchungs-
methode als die vollständige Abwicklung
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vorgeführt. Der Grund für diesen Demon-
strationscharakter liegt darin, dass die
meisten Ethiken auf Fehler unterschied-
lich reagiert haben und in viele Richtun-
gen divergiert sind, so dass es für einen
einzelnen Autor kaum möglich ist, auf alle
diese Entwicklungen einzugehen. Eine ge-
plante Monographie wird ausführlicher
sein. Auch sie wird darauf angewiesen blei-
ben, dass andere Autoren die Herausfor-
derung der VTE annehmen und ihrerseits
mit Hilfe der wissenschaftstheoretischen
Regeln des Abschnitts 2.2 zeigen, dass
ihre Ethikvariante die moralischen Institu-
tionen und andere Ethiken inklusive ihrer
Fehler vergleichsweise besser erklärt und
insgesamt mehr moralische Probleme72  zu
lösen imstande ist als jede Konkurrentin,
insbesondere die Vereinheitlichende Theo-
rie der Ethik.
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